
Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der 

Ortsgemeinde Philippsheim (Erschließungsbeitragssatzung) vom 

04.07.03 
 

 
Aufgrund des § 132 Baugesetzbuch (BauGB) und des § 24 der Gemeindeordnung für 
Rheinland-Pfalz hat der Ortsgemeinderat folgende Satzung beschlossen, die hiermit be-
kanntgemacht wird: 
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§ 1 

Erhebung von Erschließungsbeiträgen 

Erschließungsbeiträge werden nach den Bestimmungen des BauGB und dieser Sat-
zung erhoben. 
 
 

§ 2 

Art und Umfang der Erschließungsanlagen 

(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand für: 

1. Straßen, Wege und Plätze, die der Erschließung von Grundstücken dienen, 
ausgenommen solche in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie in 
Sondergebieten mit der Nutzungsart: 
Einkaufszentrum, großflächiger Handelsbetrieb, Messe- , Ausstellungs-, Kon-
gress- und Hafengebiet, an denen eine Bebauung zulässig ist, 
a) bis zu 2 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 12 m, wenn sie beidseitig 

und mit einer Breite bis zu 9 m, wenn sie einseitig anbaubar sind, 
b) mit 3 oder 4 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 15 m, wenn sie beidsei-

tig und mit der Breite bis zu 12 m, wenn sie einseitig anbaubar sind, 
c) mit mehr als 4 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 18 m, wenn sie beid-

seitig und mit einer Breite bis zu 13 m, wenn sie einseitig anbaubar sind,  
2. Straßen, Wege und Plätze, die der Erschließung von Grundstücken dienen in 

Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie in Sondergebieten mit der Nut-
zungsart: 
Einkaufszentrum, großflächige Handelsbetrieb, Messe-, Ausstellungs-, Kon-
gress- und Hafengebiet, mit einer Breite bis zu 18 m, wenn eine Bebauung o-
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der gewerbliche Nutzung beidseitig zulässig ist und mit einer Breite bis zu 13 
m, wenn eine Bebauung oder gewerbliche Nutzung einseitig zulässig ist.  

3. Mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanlagen (z.B. Fußwege, Wohn-
wege) mit einer Breite bis zu 5 m,  

4. Sammelstraßen mit einer Breite bis zu 18 m,  
5. Parkflächen 

a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nrn. 1, 2 und 4 sind, bis zu ei-
ner weiteren Breite von 6 m,  
b) die nicht Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nrn. 1,2 und 4, aber nach 
städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung 
notwendig sind (selbständige Parkflächen), bis zu 15 % der Flächen der er-
schlossenen Grundstücke,  

6. Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen,  
a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nr. 1 bis 4 sind, bis zu einer 
weiteren Breite von 6 m,  
b) die nicht Bestandteil von Verkehrsanlagen, aber nach städtebaulichen 

Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung notwendig sind 

(selbständige Grünanlagen), bis zu 15 % der Flächen der erschlossenen 

Grundstücke.  

(2) Endet eine Verkehrsanlage mit einem Wendeplatz, so vergrößern sich die in Abs. 

1 Nrn. 1,2 und 4 angegebenen Maße um die Hälfte, mindestens aber um 8 m.  

(3) Ergeben sich nach Abs. 1 unterschiedliche Höchstbreiten, so gilt für die gesamte 

Verkehrsanlage die größte Breite.  

(4) Die in Abs. 1 Nrn. 1 bis 4 genannten Breiten sind Durchschnittsbreiten. 
 
 

§ 3 

Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwands 

Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird nach den tatsächlichen Kosten ermit-
telt. 
 
 

§ 4 

Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Erschließungsaufwand 

Die Gemeinde trägt 10 v.H. des beitragsfähigen Erschließungswands. 
 
 

§ 5 

Beitragsmaßstab 

(1) Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse. Der Zu-

schlag je Vollgeschoss beträgt 20 v.H. 

(2) Als Grundstücksfläche nach Abs. 1 gilt: 
1. In beplanten Gebieten die überplante Grundstücksfläche. Ist das Grundstück nur 

teilweise überplant und ist der unbeplante Grundstücksteil dem Innenbereich 
nach § 34 BauGB zuzuordnen, gilt als Grundstücksfläche die Fläche des Buch-
grundstücks, Nr. 3 ist insoweit ggf. entsprechend anzuwenden. 

2. Hat der Bebauungsplan den Verfahrensstand des § 33 BauGB erreicht, ist dieser 
maßgebend. Nr. 1 Satz 2 gilt entsprechend.  
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3. Liegen Grundstücke innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles 
(§ 34 BauGB), sind zu berücksichtigen: 

a) bei Grundstücken, die an eine Verkehrsanlage angrenzen, die Fläche von dieser 
bis zu einer Tiefe von 40 m. 

b) bei Grundstücken, die nicht an eine Verkehrsanlage angrenzen, mit dieser aber 
durch einen eigenen Weg oder durch einen Zugang verbunden sind (Hinterlie-
gergrundstücke), die Fläche von der zu der Verkehrsanlage hin liegenden Grund-
stücksseite bis zu einer Tiefe von 40 m. 

c) Grundstücksteile, die ausschließlich eine wegemäßige Verbindung darstellen, 
bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe nach a) und b) unberücksich-
tigt. 

d) Sind die jenseits der nach a) und b) angeordneten Tiefenbegrenzungslinie lie-
genden Grundstücksteile aufgrund der Umgebungsbebauung baulich oder in 
ähnlicher Weise selbständig nutzbar (Hinterbebauung in zweiter Baureihe), wird 
die Fläche bis zu einer Tiefe von 80 m zugrunde gelegt. 
Sind die hinteren Grundstücksteile nicht in diesem Sinne selbständig nutzbar 

und geht die tatsächliche bauliche, gewerbliche, industrielle oder ähnliche Nut-
zung der innerhalb der Tiefenbegrenzung liegenden Grundstücksteile über die 
tiefenmäßige Begrenzung nach a) und b) hinaus, so verschiebt sich die Tiefen-
begrenzungslinie zur hinteren Grenze der tatsächlichen Nutzung.  
 

Wird ein Grundstück jenseits der in Satz 1 angeordneten erhöhten Tiefenbegren-
zungslinie tatsächlich baulich, gewerblich, industriell oder ähnlich genutzt, so ver-
schiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie zur hinteren Grenze der tatsächlichen 
Nutzung. 

4. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz, Freibad, 
Festplatz, Campingplatz oder Friedhof festgesetzt ist,  die Fläche des im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes liegenden Grundstückes oder Grundstück-
steiles. Bei Grundstücken, die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ort-
steiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die Fläche des Grundstücks. 
 

(3) Für die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt: 
1. Für beplante Grundstücke wird die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässi-

ge Zahl der Vollgeschosse zugrundegelegt. 
2. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan nicht die Zahl der Vollgeschosse, 

sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt die durch 3,5 geteilte höchst-
zulässige Baumassenzahl. Ist eine Baumassenzahl nicht festgesetzt, dafür aber 
die Höhe der baulichen Anlagen in Form der Trauf- oder Firsthöhe, so gilt die 
durch 2,6 geteilte höchstzulässige Trauf- oder Firsthöhe. Sind beide Höhen fest-
gesetzt, so gilt die höchstzulässige Traufhöhe. Soweit der Bebauungsplan keine 
Festsetzungen trifft, gilt als Traufhöhe der Schnittpunkt der Außenseite der Dach-
haut mit der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu messen. 
Bruchzahlen werden auf volle Zahlen auf- oder abgerundet. 

3. Hat ein Bebauungsplan den Verfahrensstand des § 33 BauGB erreicht, gelten Nr. 
1 und 2 entsprechend. 

4. Soweit kein Bebauungsplan besteht, gilt 
a) die Zahl der auf den Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend vor-
handenen Vollgeschosse; ist ein Grundstück bereits bebaut und ist die dabei tat-
sächlich verwirklichte Vollgeschosszahl  höher als die in der näheren Umgebung, 
so ist die tatsächlich verwirklichte Vollgeschosszahl zugrunde zu legen. 
b) bei Grundstücken, die mit einer Kirche bebaut sind, die Zahl von zwei Vollge-
schossen. Dies gilt für Türme, die nicht Wohnzwecken, gewerblichen oder indust-
riellen Zwecken oder einer freiberuflichen Nutzung dienen, entsprechend.  
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5. Ist nach den Nummern 1 – 4 eine Vollgeschosszahl nicht feststellbar, so ist die 
tatsächlich vorhandene Traufhöhe geteilt durch 2,6 anzusetzen, wobei Bruchzah-
len auf ganze Zahlen auf- und abzurunden sind. 

6. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine sonstige Nutzung festgesetzt ist 
oder die außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden 
(z.B. Sport-, Fest- und Campingplätze, Freibäder, Friedhöfe), wird bei vorhande-
ner Bebauung die tatsächliche Zahl der Vollgeschosse angesetzt, in jedem Fall 
mindestens jedoch ein Vollgeschoss. 

7. Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dür-
fen, gilt die festgesetzte Zahl der Geschosse oder, soweit keine Festsetzung er-
folgt ist, die tatsächliche Zahl der Garagen- oder Stellplatzgeschosse, mindestens 
jedoch ein Vollgeschoss. 

8. Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich von Satzungen nach §§ 34 Abs. 4 
BauGB liegen, werden zur Ermittlung der Beitragsflächen die Vorschriften ent-
sprechend angewandt, wie sie bestehen für 

a) Grundstücke in Bebauungsplangebieten, wenn in der Satzung Bestimmungen 
über das zulässige Nutzungsmaß getroffen sind, 

b) unbeplanten Grundstücke, wenn die Satzung keine Bestimmungen über das zu-
lässige Nutzungsmaß enthält. 

9. Die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch Umrechnung ergebenden 
Vollgeschosse gilt, wenn sie höher ist als die Zahl der Vollgeschosse nach den 
vorstehenden Regelungen. 

10.Sind auf einem Grundstück mehrere Gebäude mit unterschiedlicher Zahl von 
Vollgeschossen zulässig oder vorhanden, gilt die bei der überwiegenden Baumas-
se vorhandene Zahl. 
 

(4) Für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten werden die Maß-
stabsdaten nach Abs. 2 um 20 v.H. der Grundstücksfläche nach Absatz 2 erhöht. 
Dies gilt entsprechend für ausschließlich gewerblich, industriell oder in ähnlicher 
Weise genutzte Grundstücke in sonstigen Baugebieten. 
Bei teilweise gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzten Grundstü-
cken (gemischt genutzte Grundstücke) in sonstigen Baugebieten erhöhen sich die 
Maßstabsdaten um 10 v.H. 
 

(5) Abs. 4 gilt nicht für die Abrechnung selbstständiger Grünanlagen.  

(6) Ergeben sich bei der Ermittlung der beitragspflichtigen Fläche Bruchzahlen, wer-
den diese auf volle Zahlen auf- und abgerundet. 

 
 
 
 
 

§ 6 

Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke 

(1) Für Grundstücke, die zu zwei Verkehrsanlagen nach dieser Satzung Zufahrt oder 
Zugang nehmen können, wird die Grundstücksfläche bei der Ermittlung des Bei-
tragssatzes mit 50 % angesetzt, soweit beide Verkehrsanlagen voll in der Bau-
last der Ortsgemeinde stehen. Stehen die beiden Verkehrsanlagen nicht voll in 
der Baulast der Ortsgemeinde, wird die Vergünstigung nach Satz 1 nur für die in 
der Baulast der Ortsgemeinde stehenden gleichartigen Teile der Verkehrsanla-
gen angesetzt.  
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(2) Für Grundstücke, die zu mehr als zwei Verkehrsanlagen nach dieser Satzung 

Zufahrt oder Zugang nehmen können, wird die Grundstücksfläche bei der Ermitt-
lung des Beitragssatzes durch die Zahl dieser Verkehrsanlagen geteilt, soweit 
die Verkehrsanlagen voll in der Baulast der Ortsgemeinde stehen. Stehen die 
Verkehrsanlagen nicht voll in der Baulast der Ortsgemeinde, wird die Vergünsti-
gung nach Satz 1 nur für die in der Baulast der Ortsgemeinde stehenden gleich-
artigen Teile der Verkehrsanlagen angesetzt.  
 

(3) Wird eine Tiefenbegrenzung nach § 6 Abs. 2 zu zwei oder mehreren Verkehrsan-
lagen angesetzt, gelten die Regelungen nach den Absätzen 1 und 2 nur für die 
sich überschneidenden Grundstücksteile.  

 
 

§ 7 

Kostenspaltung 

Der Erschließungsbeitrag kann für 
1. Grunderwerb, 
2. Freilegung, 
3. Fahrbahnen, 
4. Radwege, 
5. Gehwege, 
6. unselbständige Parkflächen, 
7. unselbständige Grünanlagen, 
8. Mischflächen, 
9. Entwässerungseinrichtungen, 
10.Beleuchtungseinrichtungen gesondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben 
werden. 
 
Mischflächen i. S. v. Ziffer 8 sind solche Flächen, die innerhalb der Straßenbegren-
zungslinien Funktionen der in den Ziffern 3-7 genannten Teileinrichtungen miteinan-
der kombinieren und bei der Gliederung der Erschließungsanlage ganz oder teilwei-
se auf eine Funktionstrennung verzichten. 
 
 

§ 8 

Merkmale der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen 

 
(1) Straßen, Wege und Plätze, mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanla-

gen,  
Sammelstraßen und selbständige Parkflächen sind endgültig hergestellt, wenn 
a) ihre Flächen im Eigentum der Gemeinde stehen und 
b) sie über betriebsfertige Entwässerungs- und Beleuchtungseinrichtungen verfü-
gen. 
Die flächenmäßigen Bestandteile ergeben sich aus dem Bauprogramm.  
 

(2) Die flächenmäßigen Bestandteile der Erschließungsanlage sind endgültig herge-
stellt, wenn 

a) Fahrbahnen, Gehwege und Radwege eine Befestigung auf tragfähigem Unter- 
bau mit einer Decke aus Asphalt, Beton, Platten, Pflaster aufweisen; die Decke 
kann auch aus einem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise entstehen; 
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b) unselbständige und selbständige Parkflächen eine Befestigung aus tragfähigen 
Unterbau mit einer Decke aus Asphalt, Beton, Platten, Pflaster, Rasengitterstei-
nen aufweisen; die Decke kann auch aus einem ähnlichen Material neuzeitlicher 
Bauweise bestehen;  

c) unselbständige Grünanlagen gärtnerisch gestaltet sind;  
d) Mischflächen in den befestigten Teilen entsprechend Buchstabe a) hergestellt 
und die unbefestigten Teile gemäß Buchstabe c) gestaltet sind.  

 
(3) Selbständige Grünanlagen sind endgültig hergestellt, wenn ihre Flächen im Ei-

gentum der Gemeinde stehen und gärtnerisch gestaltet sind.  
 
 

§ 9 

Immissionsschutzanlagen 

Bei Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen i. 
S. des Bundes- Immissionsschutzgesetzes werden Art, Umfang, Merkmale der end-
gültigen Herstellung sowie die Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsauf-
wands durch Satzung im Einzelfall abweichend geregelt. 
 
 

§ 10 

Vorausleistungen 

Die Gemeinde kann für Grundstücke, für die eine Beitragspflicht noch nicht oder 
nicht in vollem Umfang entstanden ist, Vorausleistungen bis zur Höhe des voraus-
sichtlichen Erschließungsbeitrages erheben. 
 
 

§ 11 

Ablösung des Erschließungsbeitrages 

Der Erschließungsbeitrag kann abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag bemisst sich 
nach der voraussichtlichen Höhe des nach Maßgabe dieser Satzung zu ermittelnden 
Erschließungsbeitrages. 
 
 
 
 
 
 

§ 12 

Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2003 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt außer Kraft: 

Die Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der Gemeinde 
Philippsheim vom 18.12.2000.  

 
(3) Soweit Beitragsansprüche nach der auf Grund von Absatz 2 aufgehobenen Sat-

zung entstanden sind, gelten die bisherigen Regelungen weiter.  
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54662 Philippsheim, den 04.07.03 
gez. Aubart 
Ortsbürgermeister 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustandegekommen sind, ein Jahr 
nach Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustandegekommen gelten. Dies gilt 
nicht, wenn 
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Aus-
fertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt sind, 
oder 
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Jahresfrist die Aufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvor-
schriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Speicher unter Bezeichnung 
des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. 
 
Hat jemand eine Verletzung nach Ziffer 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ab-
lauf der genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 
 
Speicher, den 04.07.03 
gez. Becker 
Bürgermeister 


